
Schiedsrichterordnung

b) Honorar- und Kostenvergütung für Schiedsrichter (letzte Änderung 01.06.2024)

Bei allen genannten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

I. Honorare

1. Senioren (Frauen und Männer)

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Oberliga Schleswig-Holstein *

Schiedsrichter 53,00

Schiedsrichterassistent 34,0

Landesliga (Herren)*

Schiedsrichter 44,00

Schiedsrichterassistent 29,00

Landesliga (Frauen)*

Schiedsrichter 34,00

Schiedsrichterassistent 17,10 22,00

Verbandsliga*

Schiedsrichter 35,00

Schiedsrichterassistent 25,00

Kreisliga Herren/Frauen*

Schiedsrichter 28,00

Schiedsrichterassistent 20,00

Kreisebene (einschl. Alt-/Ü-Herren)

Schiedsrichter 25,00

Schiedsrichterassistent 17,00

2. Juniorinnen/Juioren

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Oberliga Schleswig-Holstein*

Schiedsrichter 34

Schiedsrichterassistent 24,00

Landesliga*

C- bis A-Jugend

Schiedsrichter 26,00

Schiedsrichterassistent 20,00

Verbandsliga

D-Jugend* 21,00

Schiedsrichter 15,00

Schiedsrichterassistent

Kreisebene

C- bis A-Jugend 22,00

Schiedsrichter 13,00

Schiedsrichterassistent

D-Jugend und jünger
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Schiedsrichter 16,00

Schiedsrichterassistent 9,00

* In diesen Spielklassen erfolgt die Begleichung der jeweiligen Honorare sowie auch der Fahrtkosten
gemäß II. ausschließlich per Überweisung durch die SHFV-Buchhaltung an den betreffenden
Schiedsrichter/-assistenten nach erfolgter individueller Abrechnung über den DFBnet Schiedsrichter-
Spesenpool.

3. Turniere in jeglicher Form (z. B. Beachsoccer, Futsal, etc.)

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Senioren je Stunde

Jugend je Stunde

Abweichend hiervon gilt ausschließlich beim

SHFV-Hallenmasters folgender Pauschalsatz

je Schiedsrichter:

4. Pokal- und Freundschaftsspiele sowie Spiele in den
Varianten Beachsoccer und Futsal

Bei Pokalspielen werden die Honorare grundsätzlich nach dem Ausrichter des
Wettbewerbs errechnet. Handelt es sich um ein Spiel im Kreispokal wird nach
dem oben festgesetzten Honorarsatz der Kreisliga vergütet, im Verbandspokal
entsprechend dem Honorarsatz der Oberliga Schleswig-Holstein. Abweichend
davon gelten bei den Finalspielen im SHFV-Pokal die folgenden Sätze:

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Herren und Frauen

Schiedsrichter

Schiedsrichterassistent
4. Offizieller

Bei den Halbfinalspielen der Herren
im SHFV-Pokal wird ergänzend ein
4. Offizieller eingesetzt. Das
Honorar beträgt hier

Bei den Finalspielen im Kreispokal werden immer die Honorarsätze der Oberliga
Schleswig-Holstein vergütet.

b)
Bei Freundschaftsspielen werden die Honorare entsprechend der Zugehörigkeit
des für das jeweilige Spiel verantwortlichen Ansetzers gemäß § 5 der
Schiedsrichterordnung errechnet. Setzt der Kreis an, werden die Honorare der
Kreisliga vergütet; setzt der SHFV an, gelten die Honorare der Oberliga
Schleswig-Holstein.
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c) Bei Kreis-/Verbandsspielen in den FIFA-Fußballvarianten Beachsoccer und
Futsal gelten die folgenden Honorarsätze:

Futsal (2x20 min netto)

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Senioren

Schiedsrichter (1+2) je

3. Schiedsrichter/Zeitnehmer je

Junioren

Schiedsrichter (1+2) je

3. Schiedsrichter/Zeitnehmer je

Beachsoccer (3x12 min)

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Senioren

Schiedsrichter (1+2) je

3. Schiedsrichter/Zeitnehmer je

Junioren

Schiedsrichter (1+2) je

3. Schiedsrichter/Zeitnehmer je

II. Fahrtkosten

Die Fahrtkostenentschädigung für Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Beobachter und
Paten zum Spielort bzw. zum Treffpunkt erfolgt analog der Ziffer 2c der Richtline zur Erstattung von
Auslagen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitarbeiter im Schleswig-Holsteinischen
Fußballverband und den Kreisfußballverbänden auf Grundlage des § 7 Finanzordnung.

III. Beobachter und Paten

Honorare

Saison 2022/23 2023/24 2024/25

Beobachter:

Oberliga Schleswig-Holstein und SHFV-Pokal 30,00

Landesliga 30,00

Verbandsliga 30,00

Beobachter/Paten:

Kreisebene (Paten für alle Klassen) 20,00

IV. Anpassungen
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Die Honorare unter I.3., I.4.a und I.4.c erhöhen sich jeweils zur Folgesaison um 2%. Die Beträge
werden dabei immer kaufmännisch, d.h. auf die erste Stelle hinter dem Komma, gerundet. Die
gerundeten Beträge dienen als Berechnungsgrundlage für die kommende Saison.
In den unter I.3., I.4.a und I.4.c und III. genannten Beträgen sind die Erhöhungen für die dargestellten
Spielzeiten bereits berücksichtigt.

Spielabgaben bei Freundschaftsspielen:

Gruppe A) Bei Spielen von Verbandsligsten/Landesligisten/Oberligisten gegen Vereine der
gleichen Spielklassenebene oder tiefer. Zu tragen durch den Heimverein.

Gruppe B) Bei Spielen von Kreisligisten/Verbandsligsten/Landesligisten/Oberligisten gegen
Vereine der Regionalliga. Zu tragen durch den Heimverein.

Gruppe C) Bei Spielen von Regionalligisten gegen Vereine der gleichen Spielklassenebene. Zu
tragen durch den Heimverein.

Gruppe D) Bei Spielen von
Kreisligisten/Verbandsligsten/Landesligisten/Oberligisten/Regionalligsten/
Drittligisten/Zweitligisten/Erstligisten gegen Vereine oberhalb der Regionalliga. Zu tragen durch
den Heimverein.

Abkürzungen:
FO = Finanzordnungungen:


